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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §28 Abs5 Z2;

Rechtssatz

Dem Gesetz kann nicht entnommen werden, dass für den Fall eines hinsichtlich steuerfreier Beträge einzelner Jahre

unvollständigen Verzeichnisses eine gewinnerhöhende Berücksichtigung nur der für die entsprechenden Jahre

gebildeten steuerfreien Beträge zu erfolgen habe. Für den Fall eines im Sinne des § 28 Abs 5 Z 2 legcit unvollständigen

Verzeichnisses sind vielmehr sämtliche steuerfrei gebildeten Beträge aufzulösen (Hinweis Kohler, Freiwillige vorzeitige

Auflösung zulässig? SWK 1997, Seite 297).
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